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noch erfahren wird, als eine eher
negative Apostrophierung, dann
bezieht sich das «Lausanne»

a) nicht auf die Stadt Lausanne
und

b) nicht auf die Lausanner, deren
Vernunft, Mutterwitz und Sinn
für politische Satire in keiner
Weise in Zweifel gezogen werden.

Diese ausdrückliche Feststellung
scheint nötig zu sein. Denn das
Bundesgericht schützte die Klage
des zwar nicht tyrannischen, aber
außerordentlich witzlosen « Club
Mediterranee». Immerhin darf
angemerkt werden, daß dieses
Bundesgerichtsurteil so witzlos ist, daß
es doch anderseits geradezu wieder
ein Witz ist. In der Urteilsbegründung

heißt es:

«Die Klägerin (Club Mediterranee)

wird unter einem verunglimpfenden

Decknamen als aufdringliche
Propagandistin für eine um

ihrer Auswirkungen willen -
Förderung tyrannischer Regierungssysteme

- üble Sache hingestellt.
In dieser Aufmachung mußte der
Werbetext bei einem großen Teil
der Leser Gefühle der Geringschätzung,

ja Abscheu gegen die Klägerin
erwecken.»

Die schriftliche Urteilsbegründung
erfolgte diesen Sommer und war
kein Hundstagsscherz.
Ich frage mich nur: Für wie
einfältig halten unsere Bundesrichter
eigentlich den Schweizer
Durchschnittsleser?

Würde der Nebelspalter in das
besagte Bundesgerichtsurteil so viel
hineininterpretieren, wie die
Bundesrichter in die Karikatur
hineininterpretiert haben, dann

(Der Rest des Satzes wurde gestrichen,

um keine Klage des
Bundesgerichtes zu provozieren; er müßte

«... bei einem großen Teil der Leser

Gefühle der Geringschätzung,
ja Abscheu erwecken». Redaktion.)

Bruno Knobel

Seufzer-Ecke
unserer Leser

Warum sind in den Prospekten
der Ferienorte die Preßluftbohrer

nie abgebildet
W. v. A., Bern

Warum bin ich so oft unsicher
bei der Erziehung der eigenen
Kinder? Aber warum weiß ich
immer ganz genau, wie man
fremde Kinder erziehen sollte?

H. U., Schaffhausen

Warum gibt es noch keine
Discount-Wohnungen

H. G., Arbon

das einzige Haarwasser mit
absoluter Garantie und

dem Wirkstoffkomplex S-32
Wer es benützt, weiss Bescheid: FS bekämpft
wirksam Schuppen und Haarausfall.
Deshalb unsere uneingeschränkte Garantie
«Erfolg oder Geld zurück».
FS enthält in der richtigen Zusammensetzung
jene natürlichen Nähr- und Aufbaustoffe, die
für Kopfhaut und Haare unentbehrlich sind.
Zu den bewährten FS-Haarschutz-Faktoren
B, F + H und den Pflanzenextrakten ist neu
der Wirkstoffkomplex S-32 hinzugekommen.
Mit dem Resultat, dass FS-Haarwasser jetzt
eine spürbar verstärkte Wirkung aufweist.

Nur im Fachgeschäft erhältlich!
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r "Übrigens }

xv kaufe ich jetzt FS-
sv Haarwasser in der

\ Doppelpackung-
\ da spare ich zwei]
\volle Franken.»

Parfumerie Franco-Suisse S.A. Pratteln
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